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Schulordnung

Lernende und Lehrende sowie Mitarbeitende gestalten das Leben in der Schule ver-
antwortungsvoll und begegnen sich mit grolRem Respekt.

Diese Schulordnung dient dazu, die Rechte der Einzelnen zu schiitzen und die Pflich-
ten aller zum Wohl der gesamten Schulgemeinschaft aufzuzeigen. Alle am Schulleben
Beteiligten begegnen einander unabhangig von Geschlecht, Herkunft, Alter, Religions-
bekenntnis und anderweitigen Merkmalen mit Respekt und Toleranz, Hoéflichkeit,
Rucksichtnahme und Hilfsbereitschaft.

Wir verzichten auf jede Art von Gewalt in Wort, Schrift und Tat und lI6sen Konflikte
friedlich. Wir pflegen eine Kultur der Anerkennung, Mitmenschlichkeit, Wertschatzung,
Selbstkritik und Konfliktfahigkeit (s. Leitbild). In dieser Kultur werden das Engagement
und die unterschiedlichen Leistungen anderer wahrgenommen und gewurdigt. Wir er-
kennen an, dass alle Lernenden sowie jede Lehrperson das Recht auf einen ungestor-
ten Unterricht haben.

Ziel der schulischen Arbeit ist es, alle Lernenden darauf vorzubereiten, selbststandig
und verantwortungsbewusst berufliche, private und 6ffentliche Lebenssituationen be-
waltigen zu kénnen. Dabei hat der handlungsorientierte Unterricht eine zentrale Be-
deutung, d. h. die Lernenden gestalten ihre Lern- und Arbeitsprozesse aktiv mit und
Ubernehmen schrittweise Verantwortung fur die Prozesse sowie fur die erarbeiteten
Ergebnisse. Hier pflegen wir eine aktive und wertschatzende Feedbackkultur.

Die Lehrenden sowie Mitarbeitenden der Schule sind Vorbild im Verhalten. Sie sind
verpflichtet und autorisiert, fir die Einhaltung der Schulordnung zu sorgen und bei Ver-
stoélRen mit MaRnahmen zu reagieren.

Diese Schulordnung gilt auf dem Schulgelande sowie an aul3erschulischen Lernorten
und fur die gesamte Dauer schulischer Veranstaltungen.

Es gelten bei auBerschulischen Projekten und Unterrichtseinheiten neben dieser
Schulordnung die jeweilige Hausordnung der externen Ausbildungsstatte und die An-
ordnungen der dort verantwortlichen Personen. Bei schulischen Veranstaltungen im
Ausland ist zusatzlich das dort geltende nationale Recht zu beachten.

Allgemeine Bestimmungen

Der Zugang zur Anna-Siemsen-Schule erfolgt in der Regel Uber den Haupteingang
(Im Moore 38). Uber Ausnahmen hiervon wird kurzfristig informiert.

Mit dem Betreten und Verlassen des Schulgebaudes/ Pausenhofs beginnt und endet
die Aufsichtspflicht der Schule.

Aufenthaltsbereiche der Lernenden aulRerhalb ihres Unterrichts sind ausschlie3lich

= Erdgeschoss Eingangshalle
= Banke (z.T. mit Tischen) im Treppenhaus (Etagen 1 — 4)
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Der Verzehr von Speisen ist nur an den Pausenaufenthaltsorten gestattet.

Lehrpersonen und Mitarbeitende der Anna-Siemsen-Schule beaufsichtigen die Ler-
nenden auf dem Schulgelande und bei Schulveranstaltungen aul3erhalb der Schule.
Die Aufsicht orientiert sich an dem Aufsichtskonzept. Den Anweisungen der Aufsicht-
fuhrenden ist im Rahmen dieser Schulordnung nachzukommen. Auf dem Schulge-
lande sind die Lernenden nach Aufforderung einer Lehrperson zur Angabe ihrer Per-
sonalien verpflichtet, alternativ zum Vorzeigen ihres Schilerausweises.

An der Anna-Siemsen-Schule erwarten wir von allen Personen angemessene Klei-
dung. Hierbei haben grundséatzlich alle das Recht, frei Gber die Wahl ihrer Kleidung zu
entscheiden. Wichtig bei der Kleiderwahl ist jedoch, dass niemand den anderen damit
irritiert. Dies bedeutet u. a., dass auf freiztigige Kleidung verzichtet wird.

Das Tragen von Emblemen und Abzeichen mit extremistischen, jugendgeféahrdenden
und/ oder menschenverachtenden Bezligen bzw. Inhalten ist untersagt.

Im fachpraktischen Unterricht ist die Arbeitssicherheit bezuglich des &ulReren Er-
scheinungsbildes einzuhalten und den Weisungen der Lehrenden in Bezug auf z.
B. Haare, Schmuck und Fingernégel, ist Folge zu leisten.

Verlassen Lernende wahrend der reguldren Unterrichtszeit unerlaubt das Schulge-
lande, verlieren sie u. U. ihren gesetzlichen Versicherungsschutz.

Im gesamten Schulgebaude gelten die aktuellen Unfallverhitungs- und Sicher-
heitsvorschriften sowie die Brandschutzordnung der Anna-Siemsen-Schule. Die Ler-
nende beachten die Alarmzeichen und informieren sich auf den Fluchtplanen, die im
Schulgebaude aushangen, tber Fluchtwege und Sammelplatze. Die notwendige Un-
terweisung fur das Verhalten bei Notfallen und Alarm erfolgt zu Beginn der Beschulung
durch die Lehrpersonen und wird im Klassenbuch dokumentiert.

In Zeiten von Infektionswellen ist der Gesundheitsschutz besonders wichtig. Um die-
sen zu gewabhrleisten, miussen alle Schulmitglieder sich selbst, aber auch alle andere
schitzen. Da die Schulgemeinschaft nur gemeinsam gegen die Ansteckungsgefahr
angehen kann, halten sich alle an die allgemeinen Hygieneregeln und den schuli-
schen Hygieneplan.

Der Aushang und die Verd6ffentlichung von analogen und/ oder digitalen Mitteilun-
gen (z.B. Plakate, Flyer, Handzettel, Werbung, etc.) sind nur nach vorangegangener
Genehmigung durch die Schulleitung erlaubt.

Bei allen schulischen Veranstaltungen gilt das grundsatzliche Verbot, Bild- und
Ton- oder Videoaufnahmen ohne Einverstandnis der aufgenommenen Person zu er-
stellen und/ oder zu verdéffentlichen. Insbesondere die Bestimmungen zum Daten-
schutz sind zu beachten. Auch die digitale Erfassung und Speicherung von Unter-
richtsgeschehnissen und Unterrichtsergebnissen (z.B. Plakate, Tafelbilder) ist nur mit
Zustimmung der Lehrkraft erlaubt.

Fur von Lernenden mitgebrachten privaten Gegensténde, die nicht zwingend flr
den Unterricht erforderlich sind (z. B. Geld, Schmuck, Mobiltelefone, Tablet, Laptop),
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tbernimmt die Schule keine Haftung. Fur Schéaden, die sich aus der Mitnahme erge-
ben, haften somit die betreffenden Lernenden bzw. deren Bevollméchtigte im rechtli-
chen Sinne.

Die Lernenden bzw. deren Personensorgeberechtigten sowie die jeweiligen Ausbil-
dungsbetriebe stellen der Anna-Siemsen-Schule alle zur Beschulung notwendigen
Daten (Anmeldeformular) zur Verfligung.

Jeder Wohnungs-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatzwechsel, Wechsel des Ansprech-
partners im Ausbildungsbetrieb oder Anderung der privaten E-Mail-Adresse sowie Te-
lefonnummer, sind der Klassenlehrkraft unverzuglich mitzuteilen. Dies gilt auch fiir Na-
mens- und Personenstandsanderungen. Die Lernenden veranlassen selbststéandig die
Berichtigung der Daten durch eine Anderungsmeldung an das Sekretariat (erste
Etage).

IServ ist unsere schulische Kommunikations-Plattform. Dafur werden personenbezo-
gene Daten und Beitrage benotigt. Wir verfahren bei der Datenspeicherung gem. den
Vorgaben der DSGVO. Die IServ-Nutzung ist Voraussetzung fiir den reibungslosen
Unterrichtsverlauf und damit verpflichtend fur alle Lernenden.

Das Gebaude und das Inventar sind im Interesse aller pfleglich zu behandeln.
Schadensfalle sind einer Lehrperson oder im Sekretariat zu melden. Bei vorsatzlicher
oder grob fahrlassiger Beschadigung an Gebauden und Inventar haften die Verant-
wortlichen oder die Bevollméachtigten im rechtlichen Sinne.

Der umsichtige Umgang mit Ressourcen ist ein wichtiger Bestandteil nachhaltiger
Entwicklung. Damit der anfallende Abfall recycelt werden kann, sind unterschiedliche
Abfalleimer (Papier, Plastik, Restmll) in ausreichender Anzahl auf allen Fluren und in
der Eingangshalle aufgestellt. Hier steht zuséatzlich noch eine Box fir Pfandflaschen
bereit.

Schulfremde Personen melden sich, soweit sie nicht tber die jeweilige Ansprechper-
son angemeldet wurden, Uber das Sekretariat (erste Etage) fur die Dauer ihres Auf-
enthaltes in der Schule an.

Verhalten im Unterricht

Lernende und Lehrende haben das Recht auf einen stérungsfreien Unterricht.

Voraussetzung fir einen erfolgreichen Unterricht ist das pinktliche Erscheinen zu
jeder Unterrichtsstunde — sowohl in Prasenz- als auch im Distanzunterricht. Unpunkt-
lichkeit beeintrachtigt den Unterricht und verletzt damit Rechte der Mitlernenden und
der Lehrperson.

(Kern-) Unterrichtszeiten (1. — 8. Std.) an der Anna-Siemsen-Schule:
08.00 Uhr bis 09.30 Uhr
09.50 Uhr bis 11.20 Uhr
11.50 Uhr bis 13.20 Uhr
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13.40 Uhr bis 15.10 Uhr

Nimmt eine Lehrperson innerhalb von 10 Minuten nach Beginn der Unterrichtsstunde
den Unterricht nicht auf, informiert die Klassensprecherin/ der Klassensprecher oder
deren Vertreterin/ deren Vertreter das Sekretariat.

Grundsatzlich stehen wir der Nutzung neuer elektronischer Medien offen gegentber
und streben einen verantwortungsvollen Umgang mit diesen Geraten, deren Technik
und den Mdoglichkeiten des Internets an. Wahrend des Unterrichts durfen digitale End-
gerate, z. B. Smartphones, Smart-Watches oder Tablets, nur zu Bildungs- und Erzie-
hungszwecken genutzt werden und dies auch nur auf ausdrickliche Anordnung der
jeweiligen Lehrkraft.

Die Nutzung von schulischer Informationstechnologie regelt die Benutzerordnung
in der jeweiligen Fassung.

Pausenregelung

Nach dem Unterricht werden die Klassenrdume sauber verlassen und abgeschlos-
sen.

Wahrend der Pausenzeiten werden die Klassenraume geluftet.

Aufsichtspersonen sind fur die Lernenden ab 07.45 Uhr im Eingangsbereich sowie in
den Pausen in den Aufsichtsbereichen (u. a. Pausenhof) ansprechbar

In der Pause von 11.20 Uhr bis 11.50 Uhr stehen die Lehrenden fur Gespréache
i. d. R. nicht zur Verfugung (,,stille Pause*). Notfélle bitte den Lehrpersonen, die die
Pausenaufsicht fihren oder im Sekretariat melden.

Schulversaumnisse und Entschuldigungen

Die regelméRige Teilnahme am Unterricht ist Voraussetzung fiir einen erfolgrei-
chen Schulbesuch. Jedes Versaumen von Unterricht oder schulischen Veranstaltun-
gen st schriftlich zu entschuldigen, auch wenn es sich um einzelne Unterrichtsstun-
den oder Verspatungen handelt.

Im Falle einer Erkrankung melden sich die Lernenden bitte unter Angabe von Na-
men, Klasse, Klassenlehrkraft und Datum unter: bbs7@anna-siemsen-
schule.de. AuRerdem ist eine schriftliche Entschuldigung vorzulegen. Nach dem drit-
ten Tag ist bei langer andauernden Erkrankungen eine arztliche Bescheinigung (auf
der Rickseite des Entschuldigungsschreibens aufgeklebt) erforderlich.

Bei Minderjahrigen ist die Entschuldigung von einem Erziehungsberechtigten zu un-
terschreiben.

Arztliche Bescheinigungen und Entschuldigungen, die nach dem dritten Schultag der
Wiederaufnahme des Schulbesuchs beigebracht werden, werden nicht akzeptiert.
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Die Fuhrung des Entschuldigungsnachweises (Formblatt) liegt in der Verantwor-
tung der Lernenden.

Jede schriftliche Entschuldigung ist in Form eines Geschéaftsbriefes auf DIN-A4-
Papier bei einer Lehrperson der Klasse unter Vorlage des Entschuldigungsnachwei-
ses abzugeben. Eine Abgabe im Schulsekretariat ist nicht moglich.

Im Fall einer akuten Erkrankung wéhrend der Unterrichtszeit melden sich die Lernen-
den bei der unterrichtenden Lehrperson ab. In den Pausen sollen die Abmeldungen
bei der Klassenlehrkraft oder bei der Lehrperson, die in der nachsten Stunde unter-
richtet, erfolgen.

Das Fehlen bei Leistungsnachweisen (z. B. Klassenarbeiten, Prasentationen, Lern-
zielkontrollen) ist durch die Vorlage einer arztlichen Bescheinigung zu entschuldi-
gen.

Von der jeweiligen Lehrkraft kann eine Wiederholung oder ein alternativer Leistungs-
nachweis gefordert werden, sofern ansonsten keine fundierte Leistungsbewertung er-
folgen kann. Ein Anrecht darauf vonseiten der Lernenden besteht nicht.

Ordnung und Sicherheit/ Fehlverhalten und Pflichtverletzungen

Wird das Recht auf einen stérungsfreien Unterricht fir Lernende und Lehrende ver-
letzt, kann der Besuch der ,,Beratungsklasse‘ erforderlich werden (s. Anlage).

Die Ausibung von Gewalt in jeglicher Form ist untersagt und zieht den sofortigen
Ausschluss vom Unterricht nach sich.

Storende und gefahrliche Gegenstande kdnnen von Lehrpersonen eingezogen wer-
den. In der Regel kdnnen sie am Ende des Schultages gegen Empfangsbestétigung
abgeholt werden.

Fahrrader, Mofas und E-Scooter sind in den Standern vor der Schule abzustellen.

Im Geltungsbereich der Schulordnung gilt das Nichtraucherschutzgesetz, damit ist
das Rauchen, auch von E-Zigaretten, Vapes und Wasserpfeifen, auf dem Schulge-
lande fur alle verboten. Der Konsum von Alkohol/Drogen/Nikotin/bewusstseinserwei-
ternden bzw. —verandernden Substanzen ist auf dem Schulgelande verboten, die Teil-
nahme am Unterricht ist unter Alkohol-/Drogeneinfluss untersagt.

Die Nichtbeachtung bzw. Zuwiderhandlungen gegen die Vorgaben dieser Schulord-
nung kénnen gemal § 61 NSchG (i. d. g. F.) zu Erziehungsmitteln und/ oder Ord-
nungsmalinahmen und bei schweren VerstéRen zu strafrechtlichen oder zivilrechtli-
chen Konsequenzen fithren. AuBerdem werden

= bei minderjahrigen Lernenden die Erziehungsberechtigten informiert,
= bei volljahrigen Lernenden bis 21 Jahren gemal 8 55 Absatz 4 NSchG (i. d. g.
F.) die ehemaligen Erziehungsberechtigten informiert,
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= die VerstoRRe, die nach Erlasslage der Anzeigepflicht der Schule unterliegen,
der Polizei gemeldet und

» entsprechend der Verfiigung des Regionalen Landesamtes fiir Schule und Bil-
dung Meldungen an die Ausbildungsbetriebe erfolgen.

Die aufgefuhrten Anlagen sind Bestandteil der Schulordnung. Ergibt sich aufgrund der
Pflicht zur Einhaltung von Vorschriften gemaf § 43 Il NSchG ein Anderungsbedarf, ist
die Schulleitung befugt, die Anlagen bis zum Stattfinden der erforderlichen Konferenz
nach 8 34 11 Nr. 2 NSchG vorlaufig entsprechend anzupassen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Schulordnung unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, bleibt davon die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen unbertick-
sichtigt. Die Anna-Siemsen-Schule verpflichtet sich, anstelle der unwirksamen Bestim-
mungen eine fir diese Bestimmung madglichst nahekommende wirksame Regelung zu
treffen.

Inkrafttreten und unbefristete Giltigkeit mit Beschlussfassung der Gesamtkonferenz
vom 20.12.2023, des Schulvorstandes vom 05.03.2024.

Anlagen

Leitbild

Brandschutzordnung

Anerkennung HygienemalRinahmen, Belehrung Hygienemal3Rnahmen

Recht am eigenen Bild

Datenschutzgrundverordnung

Nutzungsordnung fur die EDV-Einrichtungen

Entschuldigungsnachweis

Walffenerlass


file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Brandschutzordnung_Neu%20(1).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Anerkennung%20Hyginemassanhmen2023%20(1).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Recht%20am%20eigenen%20Bild%20(2).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Datenschutzgrundverordnung%20(2).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Nutzungsordnung%20für%20die%20EDV-Einrichtungen%20(1)%20(1).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Entschuldigungsnachweis%20(1).docx
file:///C:/Users/peselmann.BBS7.000/Downloads/Waffenerlass_Nds%20(1).pdf

